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Artikel 34

(1) Abweichend von Artikel 33 kann der Rat einstimmig auf Empfehlung der EZB oder der

Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemühen, zu einem mit dem Ziel der Preisstabi-

lität ihren Zielen (vgl. Artikel IV 21 Abs. 2) im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, nach

Anhörung des Europäischen Parlaments gemäß den in Absatz 3 für die Festlegung von Modalitäten

vorgesehenen Verfahren förmliche Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem für die ECU

gegenüber Drittlandswährungen treffen. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung

der EZB oder der Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemühen, zu einem mit dem

Ziel der Preisstabilität im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, die ECU-Leitkurse innerhalb

des Wechselkurssystems festlegen, ändern oder aufgeben. Der Präsident des Rates unterrichtet das

Europäische Parlament von der Festlegung, Änderung oder Aufgabe der ECU-Leitkurse.

(2) Besteht gegenüber einer oder mehreren Drittlandswährungen kein Wechselkurssystem

nach Absatz 1, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit entweder auf Empfehlung der Kommis-

sion und nach Anhörung der Europäischen Zentralbank oder auf Empfehlung der Europäischen

Zentralbank allgemeine Orientierungen für die Wechselkurspolitik gegenüber diesen Währungen

aufstellen. Diese allgemeinen Orientierungen dürfen die Ziele das vorrangige Ziel des Europäischen

Zentralbanksystems, die Preisstabilität zu gewährleisten, nicht beeinträchtigen.

Explanation (if any) :
Im Sinne meines Abänderungsvorschlages zu Artikel IV 21 Abs. 2 wird auch hier auf die erweiterte
Zielsetzung des ESZB Bedacht genommen.


